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Zitat von Quittengelee

Das Folgende halte ich für eindeutig, es sei denn, es gibt noch eine
Schulbesuchsordnung, die Genaueres regelt? Wenn deine Schulleitung sagt, dass
telefonisch reicht, dann würde ich mich darauf verlassen. Letztlich ist die Einsammelei
von Zetteln nur für dich nervige Mehrarbeit.

Ich hab das für mich auch nicht klar (aber bin auch in einem anderen Bundesland).

Bis vorletztes Jahr brauchten wir nach telefonischer Abmeldung auch immer noch eine
schriftliche Krankmeldung.

Dann hieß es letztes Jahr, dass telefonisch reicht. Aber wenn jemand nicht kommt, rufen wir ja
an und fragen nach. Zählt das dann auch als entschuldigt bzw. was zählt überhaupt als
unentschuldigt? Bei den Kleinen sind es ja die Eltern, aber wenn ich dann von den Kindern
erfahre, dass sie im Freizeitpark, Schwimmbad oder Urlaub waren .. finde ich es schon schräg,
dass das alles als entschuldigt gilt solange die Eltern einmal Bescheid gegeben haben.
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